
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Oldenburg, 09.11.2017 
 

Entschließung 
der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden  

des Bundes und der Länder 
 
 

Umsetzung der DSGVO im Medienrecht 

 

Das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und deren Geltungsbeginn 

im Mai 2018 verlangt eine Anpassung der medienrechtlichen Datenschutzbestimmungen 

an die neuen Vorgaben. Dabei muss dem hohen Stellenwert der Meinungs- und Informati-

onsfreiheit sowie der Presse-, Rundfunk- und Medienfreiheit gemäß Art. 5 Grundgesetz 

(GG) und Art. 11 EU-Grundrechtecharta (GRCh) für die freiheitliche demokratische 

Grundordnung ebenso Rechnung getragen werden wie dem Recht auf Informationelle 

Selbstbestimmung gemäß Art. 1 i.V.m. Art. 2 GG und dem Recht auf Schutz personenbe-

zogener Daten gemäß Art. 8 GRCh. Kollisionen der Schutzbereiche der Grundrechte sind 

im Sinne einer praktischen Konkordanz aufzulösen. 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder weist 

daher auf die Anpassungsklausel des Art. 85 DSGVO hin. Danach können die Mitglied-

staaten Ausnahmen und Abweichungen von bestimmten Vorgaben der DSGVO normie-

ren, wenn „dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 

mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu brin-

gen“. Das sich daraus ergebende Regel-Ausnahme-Verhältnis bedeutet, dass die Vorga-

ben der DSGVO grundsätzlich auch auf sämtliche Verarbeitungen personenbezogener 

Daten zu grundrechtlich besonders geschützten journalistischen, wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder literarischen Zwecken angewendet werden sollen.   
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Bei der Umsetzung von Art. 85 DSGVO gilt es insbesondere folgende Anforderungen zu 

beachten: 

 

 Ausnahmen oder Abweichungen von der Anwendung der DSGVO auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im journalistischen Bereich müssen notwendig sein, um freie 

Meinungsäußerung und Informationsfreiheit gemäß Art. 11 GRCh sicherzustellen. 

 Einen regelhaften Vorrang der Presse-, Rundfunk- und Medienfreiheit sieht die DSGVO 

nicht vor. Sie verlangt vielmehr, einen angemessenen Ausgleich zwischen den Grundrech-

ten herzustellen, wenn diese in Widerstreit geraten (vgl. 153. Erwägungsgrund der 

DSGVO). 

 Die Grundsätze des Datenschutzes (Art. 5 DSGVO) müssen hinreichend Beachtung finden. 

Jedenfalls steht es nicht im Einklang mit dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten, 

wenn die Grundsätze des Datenschutzes im Journalismus in weitem Umfang ausgeschlos-

sen werden. Eine Regelung kann keinesfalls als notwendig i. S. d. DSGVO angesehen wer-

den, wenn sie zum Zwecke der Abwägung mit der Meinungs- und Informationsfreiheit die 

Transparenzrechte und Interventionsmöglichkeiten für betroffene Personen sowie Verfah-

rensgarantien über eine unabhängige Aufsicht missachtet.  

 Über den eingeräumten Gestaltungsspielraum geht es hinaus, wenn die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten durch Hilfsunternehmen zu undifferenziert vom Geltungsbereich 

der DSGVO ausgenommen wird, ohne dass diese Aktivitäten unmittelbar der journalisti-

schen Tätigkeit dienen. Die Reichweite der journalistischen Tätigkeit bedarf zudem einer 

Konkretisierung. 

 Die künftige Aufsicht über den Datenschutz beim Rundfunk ist unabhängig auszugestalten. 

Sie bedarf wirksamer Abhilfebefugnisse bei Datenschutzverstößen. 

 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder 

fordert daher für die Anpassung von Rundfunk-Staatsverträgen, Presse- und Medien-

gesetzen:  

 Die gesetzlichen Anpassungen i. S. d. Art. 85 DSGVO müssen konkret und spezifisch - be-

zogen auf die jeweiligen Normen und Vorgaben der DSGVO - Ausnahmen und Abweichun-

gen regeln und diese begründen. 

 Bei der Ausübung der jeweiligen Regelungskompetenz ist das europäische Datenschutz-

recht zwingend zu beachten. Eine faktische Beibehaltung der bisherigen nationalen 

Rechtslage würde dem nicht gerecht. 


